
 

Erteilung eines Auftrages zur Durchführung der Prüfung zur Einhaltung der 
ökologischen Standards sowie des Vorliegens der Voraussetzungen zur 
Vergabe des Labels „green motion“ im Auftrag des Arbeitskreises „Green 
Shooting“  
 
An  
de_pruefstelle_greenmotion@pwc.com 
 
 

Produktionstitel:   
Antragstellendes 
Unternehmen:  

Anschrift:  
 

(nachfolgend: Auftraggeber) 
erteilt hiermit  
 

der PricewaterhouseCoopers GmbH WPG 
 (nachfolgend: Auftragnehmer) 

 
 
den Auftrag, zur Durchführung der Prüfung zur Einhaltung der ökologischen Standards sowie 
des Vorliegens der Voraussetzungen zur Vorgabe des Labels „green motion“ im Auftrag des 
Arbeitskreises „Green Shooting“. 
 
Die Einzelheiten der Auftragserteilung ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen 
sowie aus der zwischen Auftragnehmer und dem Arbeitskreis (vertreten durch die MFG 
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH) bestehenden Vereinbarung vom 
10./ 11. Juli 2023: 
 
1) Auftragnehmer wird die folgenden Tätigkeiten erbringen: 
 

a) Auftragnehmer prüft den allgemeinen Abschlussbericht zur Einhaltung der 
ökologischen Standards gemäß vorgegebenem Muster des Arbeitskreises „Green 
Shooting“ (siehe Website https://www.green-motion.org) auf Vollständigkeit und 
formale Ordnungsmäßigkeit. Sofern dem Abschlussbericht keine (vollständigen) 
Nachweise beiliegen, fordert Auftragnehmer diese Nachweise beim Auftraggeber 
an. 
 
Die Durchführung der Prüfung des Abschlussberichtes kann sowohl beim 
Auftraggeber auf dessen Wunsch und gegen Auslagenersatz vor Ort als auch - nach 
Zusendung der zur Prüfung notwendigen Unterlagen – in einer PwC-Niederlassung 
stattfinden. 
 

b) Einzelheiten der für die Durchführung der Prüfung einzureichenden Nachweise 
ergeben sich aus dem allgemeinen Abschlussbericht, dem Nachweisverfahren 
Ökologische Standards des Arbeitskreises, sowie unserer „Beauftragung einer 
Prüfstelle zur Prüfung der Einhaltung der ökologischen Standards und zur Prüfung 
für die Vergabe des Labels green motion des Arbeitskreises „Green Shooting“ 
V2023016“. 
 

c) Auftragnehmer prüft, ob die gemäß Nachweisverfahren erforderlichen Angaben 
getätigt bzw. Nachweise eingereicht wurden, um die erforderliche Anzahl von 
mindestens 16 der 21 Muss-Vorgaben der ökologischen Standards zu erreichen. 



 

  
d) Auftraggeber erhält eine Bestätigung über das Prüfergebnis inklusive der Freigabe 

oder Absage (im Falle eines negativen Prüfergebnisses) im Auftrag des 
Arbeitskreises zur Verwendung des Logos „green motion“.  

 
2) Auftragnehmer erhält ausschließlich vom Auftraggeber als Vergütung für die nach diesem 

Auftrag zu erbringenden Tätigkeiten ein Honorar. Die Höhe dieses Honorars beträgt  
€ 750,00 zuzüglich Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.  Ist der Auslandsanteil ebenfalls 
zu prüfen (mehr als 25 % der Gesamtherstellungskosten sind im Ausland angefallen) erhält 
der Auftragnehmer ein zusätzliches Honorar von € 220,00 zuzüglich Umsatzsteuer in 
gesetzlicher Höhe. Der Honoraranspruch wird mit Rechnungsstellung durch den 
Auftragnehmer fällig. Das Honorar wird auch bei negativem Prüfergebnis (Absage zur 
Erteilung des Logos) und bei vorzeitigem Abbruch der Prüfung fällig. 

 
3) Erst nach erfolgter Begleichung der Rechnungssumme wird die Freigabe „green motion“ 

im Auftrag des Arbeitskreises erteilt und das Logo versandt, welches sodann im Abspann 
der geprüften Produktion und zu Promotionszwecken verwendet werden kann.  

 
4) PwC ist gesetzlich zur Identifizierung des antragstellenden Unternehmens nach den 

Geldwäscherichtlinien (gemäß § 10 ff GwG) verpflichtet. Auftraggeber erklärt sich bereit, 
die dafür erforderlichen Dokumente nach Aufforderung zur Verfügung zu stellen. 

 
5) Datenschutz 

 
Hinweise zur Datenverarbeitung bei PricewaterhouseCoopers GmbH WPG finden Sie 
unter: 
  
www.pwc.de/de/datenschutzerklaerung-fuer-mandanten/datenschutzhinweise-
pricewaterhousecoopers-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft.html 

 
6) Schlussbestimmungen 

 
Für die Durchführung der Tätigkeit des Auftragnehmers und dessen Verantwortlichkeit 
sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage beigefügten "Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. 
Januar 2017" vereinbart. 

 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im 
Zusammenhang mit diesem Auftrag/diesem Vertrag ist Frankfurt am Main. 

 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein 
oder werden, so gelten die übrigen Bestimmungen gleichwohl. Auftraggeber und 
Auftragnehmer sind verpflichtet, an die Stelle der unwirksamen oder nichtigen 
Bestimmungen diejenige wirk- sam zu vereinbaren, die dem rechtlichen und 
wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen am nächsten 
kommt. Dasselbe gilt für die Ausfüllung eventueller Lü- cken der Vereinbarung. 

 
 
 
 

.................................................... ........................................................... 
Ort, Datum  
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